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Rechnungslegung

BFH: Handelsrechtlicher Rückstellungsbetrag als Obergrenze für
die Steuerbilanz

Rückstellungen sind in der Steuerbilanz auch nach dem Inkrafttreten des BilMoG höchstens
mit ihrem handelsrechtlich zulässigen Wert anzusetzen. Der BFH bestätigt hiermit die
Auffassung der Finanzverwaltung und seine bisherige Rechtsprechung, die zu Fällen vor
Geltung des BilMoG ergangen war. 

Sachverhalt
Eine GmbH (Klägerin) bildete in ihrer Handels- und Steuerbilanz für das Jahr 2010
Rückstellungen für Sachleistungsverpflichtungen. In der Handelsbilanz wurden die
Ansammlungsrückstellungen mit einem nach § 253 Abs. 2 S. 1 HGB ermittelten Zinssatz
über einen Zeitraum bis zum Ende der Erfüllung abgezinst. Für steuerliche Zwecke wurde
der Rückstellungsbetrag nicht abgezinst, da mit der Erfüllung bereits begonnen wurde und
nach § 6 Abs. 1 Nr. 3a S. 2 EStG eine Abzinsung nur bis zum Beginn der Erfüllung zu erfolgen
hat. Dies hatte zur Folge, dass der steuerrechtliche Rückstellungsbetrag höher als der
handelsrechtliche Rückstellungsbetrag war.

Die Klägerin vertrat die Auffassung, dass der höhere steuerrechtliche Rückstellungsbetrag
zum Ansatz kommt, da mit dem BilMoG die formelle Maßgeblichkeit, die eine Bindung des
konkreten Bilanzansatzes in der Handelsbilanz für die Steuerbilanz vorsieht, abgeschafft
worden sei.

FG und Finanzamt vertraten hingegen die Auffassung, dass die Rückstellung laut
Steuerbilanz auf den niedrigeren Handelsbilanzwert zu kürzen sei. 

Entscheidung
Dem ist der BFH gefolgt. Nach Auffassung des BFH sind Rückstellungen in der Steuerbilanz
höchstens mit ihrem handelsrechtlich zulässigen Wert anzusetzen.

Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 EStG ist in der Steuerbilanz das Betriebsvermögen anzusetzen, das
nach den handelsrechtlichen GoB auszuweisen ist, es sei denn, im Rahmen der Ausübung
eines steuerlichen Wahlrechts wird oder wurde ein anderer Ansatz gewählt.

Rückstellungen sind gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG „höchstens insbesondere“ unter
Berücksichtigung der sodann unter den Buchst. a bis f folgenden Grundsätze anzusetzen.
Dabei sind Rückstellungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. e S. 1 EStG grundsätzlich mit einem
Zinssatz von 5,5 % abzuzinsen; maßgebend für die Abzinsung von Rückstellungen für
Sachleistungsverpflichtungen ist nach Satz 2 der Zeitraum bis zum Beginn der Erfüllung.

Handelsbilanzwert als Obergrenze für die Steuerbilanz

Die im Einleitungssatz des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG enthaltene Regelung, dass Rückstellungen
„höchstens insbesondere“ mit den Beträgen nach den folgenden Grundsätzen in Buchst. a
bis f anzusetzen sind, führe dazu, dass die für steuerliche Zwecke ermittelten
Rückstellungsbeträge den zulässigen handelsrechtlichen Ansatz nicht überschreiten dürfen.
Der BFH beruft sich auf seine bisherige Rechtsprechung, die allerdings zu Fällen vor
Inkrafttreten des BilMoG ergangen war (vgl. BFH-Urteile vom 13.07.2017, IV R 34/14 und
vom 11.10.2012, I R 66/11).

Aus dem Wortlaut des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG "höchstens insbesondere" ergebe sich keine
Durchbrechung der Maßgeblichkeit. Vielmehr lasse die Vorschrift einen Wortsinn zu, der
nicht nur einen anderen steuerlichen Wert, sondern auch einen niedrigeren
handelsrechtlichen Wert erfasst. Mit dem Wortzusatz "insbesondere" habe der Gesetzgeber
gerade zum Ausdruck gebracht, dass es weitere Obergrenzen gibt.

Historische und systematische Auslegung

Zu diesem Ergebnis führt nach Auffassung des BFH auch die historische Auslegung der
Norm. So sei der Gesetzesbegründung zu § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG eindeutig zu entnehmen,



dass ein gegenüber dem steuerrechtlichen Rückstellungsbetrag niedrigerer
handelsrechtlicher Rückstellungsbetrag für die Steuerbilanz maßgebend ist (vgl. BTDrucks
14/443, 23). 
Auch eine systematische Auslegung führe zum Höchstansatz des handelsrechtlichen
Bilanzwertes. Zwar habe sich die handelsrechtliche Maßgeblichkeit i.S. von § 5 Abs. 1 EStG
seit der Einführung des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG verändert. Dennoch sei der Wortlaut des § 5
Abs. 1 S. 1 EStG nach dem BilMoG in der Weise zu verstehen, dass die handelsrechtliche
Maßgeblichkeit für die Steuerbilanz zunächst bestehe. Sie werde nur dann und nur insoweit
durchbrochen, als der Gesetzgeber steuerrechtliche Ansatz- oder Bewertungsvorbehalte
festgeschrieben hat.

Auch dem Einwand der Klägerin, die Regelung in § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG sei eine
abschließende steuerrechtliche Normierung, die allenfalls mit dem "höchstens"-Hinweis
einen anderen steuerrechtlichen Wert in Bezug nehme (insbes. § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG) und
die somit die Anwendung des Handelsrechts nach § 5 Abs. 1 S. 1 EStG ausschließe, sei nicht
zu folgen. § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG sei keine abschließende Norm. Dies war die Ansicht des
BFH vor Inkrafttreten des BilMoG (vgl. BFH-Urteil vom 11.10.2012, I R 66/11) und dies habe
sich auch für die Zeiträume danach nicht geändert.

Auslegung nach dem Regelungszweck

Die Vorschrift des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG verfolgt laut der Gesetzesbegründung den Zweck,
realitätsnähere Bewertungen von Rückstellungen zu erreichen (vgl. BT-Drucks 14/443, 3).
Dieser Zielsetzung werde auch nach dem Inkrafttreten des BilMoG der Bezug zum
Maßgeblichkeitsgrundsatz gerecht. Schließlich beruhe auch nach dem Inkrafttreten des
BilMoG ein handelsrechtlicher Rückstellungswert, der niedriger als der steuerrechtliche ist,
auf einer realitätsnahen Bewertung.

Keine Änderung durch Inkrafttreten des BilMoG

Auch der grundsätzliche Wille des Gesetzgebers, bei Einführung des BilMoG steuerneutral
zu handeln, ändere nichts an dieser Auslegung. Hätte der Gesetzgeber wegen der
handelsrechtlichen Änderungen auch in steuerrechtlicher Hinsicht insoweit eine Änderung
herbeiführen wollen, hätte er die Worte "höchstens insbesondere" in § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG
gestrichen bzw. modifiziert.

Keine verfassungswidrige Besteuerung

Die Regelungen zu Rückstellungen in § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG seien auch verfassungsrechtlich
nicht zu beanstanden (vgl. BFH-Urteil vom 05.05.2011, IV R 32/07).

Betroffene Norm
§ 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG

Streitjahr 2010

Anmerkung
Der BFH bestätigt mit dem o.g. Urteil auch die bisherige Auffassung der Finanzverwaltung.
Nach Auffassung der Finanzverwaltung darf mit Ausnahme der Pensionsrückstellungen die
Höhe der Rückstellung in der Steuerbilanz den zulässigen Ansatz in der Handelsbilanz nicht
überschreiten (vgl. R 6.11. Abs. 3 S. 1 EStR).

Vorinstanz
Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 07.12.2016, 1 K 1912/14, EFG 2017, S. 693 

Fundstelle
BFH, Urteil vom 20.11.2019, XI R 46/17, lt. BMF-Schreiben vom 14.05.2020 zur
Veröffentlichung im BStBl. II vorgesehen
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